
Schulanmeldung 
2026 

 an den Grundschulen 
in Erlangen



Wann findet die 
Schulanmeldung statt?

Wer wird angemeldet? 

Was müssen Sie 
mitbringen? 



Wann ist die Schulanmeldung? 

Dienstag, 3. März 2026

Jede Schule organisiert die Anmeldung.

Jedes Kind muss an der Sprengelschule angemeldet werden 
(abhängig von der  Wohnadresse).  



Wer ist schulpflichtig?

alle Kinder, die bis zum 30.September 2026 sechs Jahre alt 
werden 
(geboren vor dem 1.10.2020)

und
 

alle Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt wurden bzw. 
die Korridorregelung in Anspruch genommen haben 
(geboren vor dem 1.10.2019) 



Was ist die „Korridorregelung“? 

Sie betrifft alle Kinder,  die zwischen dem 1.Juli und dem 
30.September 2026 sechs Jahre alt werden 
(geboren 1.07.2020 – 30.09.2020)

➢ Die Eltern entscheiden nach Beratung/ Empfehlung des 
Kindergartens und der Schule.

➢  Alle Korridorkinder müssen am Tag der Schulein-
schreibung regulär angemeldet werden. 
➢ Wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind nicht 2026 in
   die Schule kommt, müssen sie dies der Schule 
       bis 10.04.2026 schriftlich mitteilen.



Wer kann außerdem eingeschult 
werden? 

Kinder, die von Oktober bis Dezember 2026 sechs Jahre alt 
werden (geboren 1.10.2020 – 31.12.2020)
können vorzeitig eingeschult werden.
➢  Die Eltern stellen bei der Schule einen formlosen Antrag
       auf vorzeitige Einschulung (möglichst im Januar/ Februar). 

und

Kinder, die nach dem 31.12.2026 sechs Jahre alt werden
        (geboren ab dem 1.01.2021)

➢ Ein schulpsychologisches Gutachten muss die 
Schulfähigkeit bestätigen. 

 



Was ist eine Zurückstellung?

Kinder, die zwischen 1.10.2019 und 30.06.2020 geboren 
wurden, 
können vom Schulbesuch zurückgestellt werden, 
wenn sie voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit 
Erfolg am Unterricht der Grundschule teilnehmen können. 

➢ Die Entscheidung über die Zurückstellung trifft die 
Schulleitung. 



Was müssen Sie mitbringen? 

• Geburtsurkunde / Familienstammbuch; 
• für Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind: 
      Pass oder vergleichbares Dokument
• falls vorhanden: Sorgerechtsbescheid
• Bescheinigung der Schuleingangsuntersuchung 

(vom Gesundheitsamt) 
falls noch keine Schuleingangsuntersuchung durchgeführt wurde: 

• Impfpass (Nachweis zweifache Masernimpfung)
• gelbes Untersuchungsheft (U-Heft, von den 

Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt) 



Wie läuft die Schulanmeldung ab      ? 

Eltern: 
• Ausfüllen und Unterschreiben der Anmeldeformulare
• Angabe der Religionszugehörigkeit und Wahl des 

Religion-/ Ethikunterrichts
• je nach Angebot der Schule Bewerbung um/ Anmel-

dung für Ganztagesklasse, Flex-Klasse, bilinguale 
Halbtagesklasse (englisch oder französisch); 

      mit schriftlicher Begründung der Eltern
Kinder: 
• Besuch eines Schnupperunterrichts in einer kleinen

      Gruppe



Welche Beratung gibt es? 

Sollten Eltern unsicher sein, ob ihr Kind im kommenden 
Schuljahr eingeschult werden sollte oder nicht,
bestehen verschiedene Beratungsmöglichkeiten 
(zusätzlich zu den Gesprächen mit den Erzieher(inne)n) :

•  die Beratungslehrkraft 
•  die Schulpsychologin 
•  die Schulleitung 

➢ Kontaktdaten über das Sekretariat der Schule!



Wann ist der 1.Schultag?

Dienstag, 15. September 2026

Weitere Informationen dazu finden Sie zu gegebener 
Zeit auf der Homepage Ihrer Schule. 

Ansprechpartner Kooperation Kindergarten – Grundschule  
Christine Philipsen      Okt. 2025
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